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Schiedsgerichtsbarkeit und Kreditsicherung 
Die 8. Petersberger Schiedstage 2010 hatten die Frage zum Gegenstand, inwieweit im Kreditgeschäft und speziell im Bereich der Kreditsicherung die Schiedsgerichtsbarkeit eine Rolle spielt. Dabei ist das Desinteresse der Finanzwelt an der Schiedsgerichtsbarkeit mehr als offenkundig. Dies zeigte auch die Tatsache, dass nur relativ wenige Bankenvertreter an dem Seminar, immerhin eine der renommiertesten Veranstaltungen im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit, teilgenommen haben. 

Dennoch kristallisierte sich auch im Laufe dieser Tagung heraus, dass für Schiedsgerichtsabreden und Entscheidungen durch Schiedsgerichte insbesondere in folgenden Bereichen Bedarf besteht: 

- Finanzierungsvereinbarungen mit Schuldnern aus Ländern, deren Rechtsordnungen nicht als effizient und unabhängig angesehen werden können. Dies wurde für den weiten Bereich Asiens mit Ausnahme von Japan, Malaysia, Hong Kong und Singapur sowie Australien und Neuseeland bejaht. 

- Die Schuldner haben ihren Sitz in Ländern, in denen eine Vollstreckung einer ausländischen Gerichtsentscheidung nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Auch dies wiederum wurde für den weiten Bereich der vorgenannten Länder bejaht, so dass hier die Vereinbarung von Schiedsgerichtsabreden besonders sinnvoll erscheint. Dasselbe gilt in Fällen, in denen die Schuldner ihren Sitz in Ländern Osteuropas und Afrikas haben. 

- Daneben wurde die Vorteilhaftigkeit einer Schiedsgerichtsabrede auch von den anwesenden Bankenvertretern für den Fall bejaht, dass komplexe Finanzstrukturen Gegenstand vertraglicher Regelungen sind. Für den weiten Bereich der üblichen Kreditvereinbarungen und Kreditsicherheiten dürfte dagegen die Schiedsgerichtsbarkeit immer noch kein Thema sein. 
Gerne sind wir bereit, Sie zu beraten, wenn es um die Frage geht, ob der Abschluss einer Schiedsgerichtsvereinbarung sinnvoll ist oder nicht. Auch begleiten wir Sie selbstverständlich als Prozessvertreter im Rahmen eines Schiedsverfahrens oder stehen auch als Schiedsrichter zur Verfügung. Innerhalb unserer Kanzlei stehen Ihnen hierfür gerne Herr RA Dr. Rudolf Wittmann, Fachanwalt für Steuerrecht, Herr RA Dr. Sven Friedl, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Herr RA Dr. Christoph Knapp, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht,  sowie Herr RA Dr. Theodor Seitz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht zur Verfügung. 
